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Das hat DIe GÖD für sIe erreIcht:

attraktive Gehälter. ein Bezahlungsniveau für alle Beschäf-

tigten, das als „Mindestlohn“ attraktiv und konkurrenzfähig ist.

arbeitsplatzsicherheit. Die sicherheit des arbeitsplatzes und 

der inneruniversitäre aufstieg sind in einem höchstausmaß gelungen.

regelung der arbeitszeit. 
•  Die wöchentliche normalarbeitszeit für das allgemeine Universitäts-

personal kann innerhalb eines Durchrechnungszeitraumes von 17 wo-

chen in den einzelnen wochen des Durchrechnungszeitraumes auf 48 

stunden ausgedehnt werden, wenn sie innerhalb dieses Zeitraumes 

die normalarbeitszeit von 40 wochenstunden nicht überschreitet. 

•  teilzeitbeschäftigte dürfen nur im ausmaß von 10 % über das verein-

barte Beschäftigungsausmaß herangezogen werden.

Kollektivvertrag
für Universitäts-
bedienstete ab 1. 10. 2009 

sicherheit. Der schutz des arbeitsplatzes hat einen hohen  

stellenwert erhalten. 

studienurlaub/sabbatical. studienurlaub für das wissen-

schaftliche (künstlerische) Universitätspersonal von bis zu 6 Monaten 

nach jeweils 7 Jahren ununterbrochener Beschäftigung. Bildungsur-

laub, sabbatical für alle Beschäftigten nach jeweils 7 Jahren ununter-

brochener Beschäftigung im höchstausmaß von jeweils 2 Monaten.

freistellung. rechtsanspruch auf freistellung von der arbeits-

leistung unter fortzahlung des entgelts in einer Mehrzahl von  

familienangelegenheiten.

Vorsorge. altersvorsorge in Gestalt einer Pensionskassenzusage.

Vertretung. aufwertung des erfolgsmodells der Betriebsräte.

Darüber hinaus: regelungen der Journaldienstzulage, rufbe-

reitschaftsentschädigung, strahlen- und infektionsgefährdungszulage, 

schmutzzulage, fahrtkostenzuschuss, Dienstreisen, Jubiläumszu-

wendung und Gehaltsvorschuss.

Jetzt 

GÖD-Mitglied 

werden!
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Gewerkschaft öffentlicher Dienst
MitGlieDs-anMelDUnG

Akad. Titel  Staatsbürgerschaft  m o  w o 

Familienname – Vorname

SV-Nr./Geb.-Datum E-Mail-Adresse

Wohnadresse Postleitzahl   Telefonnummer (Mobiltelefon)

Dienststelle

Anschrift der Dienststelle

Beitritt ab  ________________

o Beamter/in
o Vertragsbedienstete(r)
o Angestellte(r)
o Lehrling
o Student/in, Schüler/in
o Sonstige

Bundesvertretung  __________________

BetreuerIn  _______________________

Ort, Datum   (Unterschrift des Dienstnehmers)

Personalnummer  Dienststelle Personalzuständigkeit

An die bezugsauszahlende Stelle

Akad. Titel / Familienname / Vorname   SV-Nr./Geb.-Datum

Personalnummer   Dienststelle  Personalzuständigkeit

Ort, Datum   (Unterschrift des Dienstnehmers)

Waren Sie bereits Mitglied des Österreichischen Gewerkschaftsbundes ab 1945: Ja – Nein

Wenn ja, bei welcher Gewerkschaft     _______________________________________________________

von/bis  ____________________________           Angabe der Mitgliedsnummer  _____________________

Die Anrechnung von Beitragszeiten anderer, dem Österreichischen Gewerk-
schaftsbund angehörenden Gewerkschaften kann nur nach Vorlage eines 
Mitgliedsbuches oder einer Bestätigung erfolgen. Das Mitgliedsbuch der 
früheren Gewerkschaft ist bei Anrechnung von Beitragszeiten beizulegen. 
Beitragshöhe: 
• für Aktive 1% des Bruttomonatsbezugs (höchstens 22,23 EUR);
• für Pensionisten 0,5% des Bruttomonatsbezuges (höchstens 9,40 EUR). 
Unter Bruttomonatsbezug im Sinne dieses Schriftwechsels ist zu verstehen:
a)  bei öffentlich-rechtlich Bediensteten des Dienststandes: alle für die Ruhe-

genussberechnung anrechenbaren Bezugsteile, einschließlich der Teue-
rungszuschläge, jedoch ohne Sonderzahlung;

b)  bei Vertragsbediensteten: das jeweils zustehende Vertragsentgelt, soweit 
es bei öffentlich-rechtlich Bediensteten für den Ruhegenuss anrechen-
bar wäre, einschließlich der Teuerungszuschläge, jedoch ohne Sonder-
zahlung;

c)  bei Empfängern von Ruhe- und Versorgungsgenüssen: der Ruhe- und 
Versorgungsgenuss, einschließlich der Teuerungszuschläge, jedoch ohne 
 Sonderzahlung und Familienzulagen.

1.  Ich erkläre mich einverstanden, dass mein Gewerkschaftsbeitrag durch 
den/die Dienstgeber/in von meinem Bezug bzw. durch die PVA von mei-
ner Pension einbehalten und überwiesen wird. Diese Vereinbarung kann 
vierteljährlich schriftlich gekündigt werden.

2.  Ich erteile hiermit ausdrücklich die Zustimmung gemäß §§ 7, 8 und 9 
Datenschutzgesetz 2000 – DSG 2000, BGBI. I Nr. 165/1999 in der gel-
tenden Fassung, sämtliche mich betreffenden, zum Zweck der Betreuung, 
Information und des Beitragsabzugs erforderlichen, personenbezogenen 
Daten (dies sind in jeweils aktueller Form Personalnummer, Familienna-
me, Vorname, akademischer Grad, Anschrift, Sozialversicherungsnummer, 

Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsbürgerschaft, Einreihung, Pensionie-
rungsdatum, Bedienstetenkategorie, Gewerkschaftsbeitrag [laufend und 
Durchrechnung] sowie Dienstende) unter Inanspruchnahme eines EDV- 
Dienstleisters zu verwenden, und ermächtige den/die Dienstgeber/in, 
diese Daten an den Österreichischen Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft 
Öffentlicher Dienst zu übermitteln.

3.  Ich bin berechtigt, die in Ziffer 2. angeführten Erklärungen jederzeit 
schriftlich durch Mitteilung an den Österreichischen Gewerkschaftsbund, 
Gewerkschaft Öffentlicher Dienst zu widerrufen.

Österreichischer Gewerkschaftsbund – GEWERKSCHAFT ÖFFENTLICHER DIENST
1010 Wien, Teinfaltstraße 7, Tel.: 01/534 54, Fax: 01/534 54-124

E-Mail: goed.evidenz@goed.at, DVR: 0046655, ZVR-Nr.: 576439352

1. Ihr Partner bei Verhandlungen:
• Dienstrecht • Besoldungsrecht • Pensionsrecht • 

Vertragsbedienstetengesetz • kollektivverträge 

2. Kostenloser rechtsschutz: 
• Dienstrechtsverfahren • arbeitsgerichtsverfahren • Zivilprozesse 

zur erlangung von schadensersatz • strafprozesse • Disziplinar-

verfahren • Beschwerden an Verwaltungs- und Verfassungs-

gerichtshof

3. GÖD-Mitglieder wissen mehr:
• umfangreiches kursprogramm für GöD-Mitglieder • schulungen 

für Gewerkschaftsmitglieder, Gewerkschaftsfunktionärinnen 

und Betriebsrätinnen • weiterbildung am Berufsförderungsinstitut 

(Bfi)  • schulungskurse des VöGB • Johann-Böhm-fonds zur  

förderung von Diplomarbeiten und Dissertationen 

4. Mobbingberatung:
• kostenlose persönliche Beratungsgespräche • 

hilfe durch rechtsberatung • ausbildung von Gewerkschafts-

funktionärinnen • seminare und Vorträge an den Dienststellen

5. Bildung heißt Kompetenz:
• auszahlung von Bildungsförderungsbeiträgen • Zuschuss zu 

fahrt- und eintrittskosten bei Bildungsfahrten • ermäßigte 

theater- und konzertkarten 

10 GUte Gründe,   
      bei der  
GÖD zu sein

6. exklusive Informationen für GÖD-Mitglieder:
• GöD-Mitgliedermagazin •GöD-Jahrbuch • diverse Broschüren 

und Publikationen (von der Babyberatung bis zu informationen über 

gesetzliche Grundlagen) • internet-Plattform www.goed.at

7. Günstiger Urlaub mit Kindern:
• kostenzuschuss für familien •Unterbringung der kinder in  

betreuten kinderheimen • familienurlaub mit behinderten kindern 

am neusiedlersee • kinderferienaktionen in den Bundesländern

8. fitness für Geist und Körper:
• tolle angebote für Urlaube in den hotels der GöD  

• 10-prozentige ermäßigung für Buchungen über die 

„Zimmerbörse“

9. soziale Unterstützung:
• freizeit-Unfallversicherung • spitalgeld • Begräbniskosten 

10. service à la card: 
• Die GöD Mitglieds- und servicekarte • jetzt auch mit kredit-

kartenfunktion • PlUs: an allen OMV tankstellen günstiger  

tanken und einkaufen

Weitere Infos unter 01/53 454, auf www.goed.at oder bei Ihren 

zuständigen GÖD-Landesvorständen und Bundesvertretungen.

GÖD. 

Komm, 

sei dabei!
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